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2. Ausweisung von 

Vorranggebieten Windkraft

Quelle: BMU

• Bayerischer Windatlas

• Rechtsrahmen

• Regionalplanerische Steuerungsinstrumente

• mögliche Vorgehensweise



Bayerischer Windatlas
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Windgeschwindigkeit (Jahreswerte) 

in 10 m Höhe über Grund
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Windgeschwindigkeit (Jahreswerte) 

in 80 m Höhe über Grund
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Windgeschwindigkeit (Jahreswerte) 

in 140 m Höhe über Grund
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• privilegiert

• Planungsvorbehalt

öffentliche Belange stehen i.d.R. entgegen, 

wenn durch FNP oder als Ziele der 

Raumordnung eine Ausweisung an anderer 

Stelle erfolgt.

Rechtsrahmen

(§ 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

(§ 35 Abs. 3 S. 3 BauGB)
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Regelungen im Regionalplan 17

• Im Alpengebiet, entlang der Hangkanten der großen Flusstäler und anderer markanter, 

weithin sichtbarer Geländerücken und Bergkuppen sowie im Abstand von mindestens 

2000 m um die internationalen Vogelschutzgebiete der Region sollen keine hohen 

Windkraftanlagen errichtet werden. (B I 2.8 Z)

• Bei der Errichtung von Windkraftanlagen sollen die das Landschaftsbild prägenden Berge, 

Kuppen und Höhenzüge grundsätzlich freigehalten werden (B X 3.3 Z).

• In den Gebieten der Region, die in der Begründungskarte entsprechend gekennzeichnet sind 

(„Erholungslandschaft Alpen“ mit Erweiterung), 

sollen größere Vorhaben zur  Windenergie-

nutzung nicht errichtet werden. In den übrigen 

Gebieten der Region können Windkraftanlagen 

im Einzelfall unter besonderer Berücksichtigung 

der landschaftlichen und touristischen 

Gegebenheiten sowie einer angestrebten 

Kreislaufwirtschaft vor Ort zugelassen werden 

(B X 3.3 Z).
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Regionalplanerische Steuerungsinstrumente

• WEA nach § 35 BauGB zulässig.

• Konzentrationsflächen im FNP

keine Regelung

• WEA innerhalb des Gebietes ausgeschlossen 

• Zielcharakter

Ausschlussgebiet

A
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Regionalplanerische Steuerungsinstrumente

VR

• schließt andere raumbedeutsame Nutzungen aus, 

soweit nicht mit dem Belang der Windkraftnutzung 

vereinbar 

• abschließend abgewogenes Ziel

Vorranggebiet (VR)

• misst der Windkraftnutzung bei der Abwägung mit 

konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen 

besonderes Gewicht bei 

• Grundsatzcharakter

Vorbehaltsgebiet (VB)

VB
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Regionalplanerische Steuerungsinstrumente

• Überprüfung des gesamten Planungsraums (s.o.)

• keine tragfähigen Belange für die Ausweisung als VR, 

VB oder Ausschlussgebiet → weiße Flächen

Vorrang-, Vorbehalts-, Ausschlussgebiete, weiße Flächen

A

VB
VR

VR

VR

VR

Vorranggebiete mit Ausschlusswirkung

• flächendeckende Überprüfung auf geeignete / nicht 

geeignete Standorte durch Ausschlusskriterien. 

Ausschlussgebiet: eigenständiger Aufstellungs- und 

Abwägungsprozess

• Ausweisung inner- und außergebietlich als Letztentscheidung

(abschließende Abwägung aller berührten Belange)
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Rechtsrahmen

• gesamträumliches Planungskonzept

• der Windenergie muss Raum verschafft werden und sie muss sich 

in den Vorranggebieten durchsetzen

• ausgewogenes Verhältnis von Vorranggebiet und 

Ausschlussflächen 

• Nicht alle Flächen, die sich für Windenergie eignen, müssen als 

Vorrangflächen ausgewiesen werden

• Darlegung, welche Gründe zur Auswahl der Positivgebiete und 

zum Ausschluss der anderen Gebiete geführt haben
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Mögliche Vorgehensweise

1. Entwicklung von Ausschlusskriterien 

(rechtlich festgelegte und planerisch zwingende Belange) 

→ Arbeitsebene: Tabuflächen in der Gesamtplanungsfläche der Region 

→ Grundlage für späteres Ausschlussgebiet

2. Entwicklung von Restriktionskriterien (Abwägungskriterien) 

3. Suchräume (Potentialflächen) für Vorrang- und Vorbehaltsgebiete auf 

Grundlage der Windhöffigkeit

4. Festlegung von Vorrang-, Vorbehaltsgebieten und Ausschlussgebieten

5. keine tragfähigen Belange für die Ausweisung als VR, VB oder 

Ausschlussgebiet → weiße Flächen

Arbeitsschritte


